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Stadtverordnetenversammlung entfällt 
 
Hiermit gebe ich bekannt, dass die für den 22. 
September 2021 geplante 9. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung entfällt. 
 
Dieter Jentzsch 
Stadtverordnetenvorsteher 
________ 
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Ergänzung zur Wahlbekanntmachung,  
hier: Wahllokal im Stadtteil Vonhausen 
 
Zur Bundestagswahl am 26.09.2021 und zur 
gleichzeitig stattfindenden Bürgermeisterwahl 
sowie zur eventuell erforderlichen Stichwahl am 
10.10.2021 wird das Wahllokal Vonhausen unter 
der gleichen Anschrift in ein Zelt vor dem 
Dorfgemeinschaftshaus verlegt. Das Dorfgemein-
schaftshaus ist wegen Schimmelbefalls nicht 
nutzbar. 
 
Sven Teschke 
Gemeindewahlleiter 
________ 
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Straßensperrungen zum 691. Gallusmarkt  am 
26.09.2021   
 
Wegen des Gallusmarktes sind folgende Straßen 
und Plätze im Bereich der Altstadt am Sonntag, 
26.09.2021 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 22.00 
Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt:  
 
Vorstadt  ab  Ecke  Pferdsbacher  Weg,  
Neustadt,  Im  Breul,  Marktplatz, Platz  „Auf  dem  
Damm“,  Altstadt bis zur Schlossgasse. 
   
Die  Altstadtbewohner  können  die  Parkplätze  
neben  „Lee’s  Garden“  und  den 

„Altstadtparkplatz“, mit Ihrem besonderen 
Parkausweis benutzen.    
 
Für Schwerbehinderte  (Merkzeichen aG und Bl) 
werden in  der  Altstadt (zwischen 
Metzgermuseum und Mühltorbrücke) Parkplätze 
zur Verfügung gestellt.  
 
Wir  bitten  die  Verkehrsteilnehmer/innen  die  
entsprechende  Beschilderung  zu  beachten und 
die Altstadtbewohner/innen ihre Fahrzeuge auf 
den genannten Parkplätzen abzustellen. 
 
Büdingen, 20.09.2021 
 
Erich Spamer 
Bürgermeister 
________ 
 
 


